
I. Bedeutung der Normung 
in Europa
Unter Normung versteht man

eine systematische, weitgehende
konsensuale Vereinheitlichung
von Produkten, Verfahren und
Dienstleistungen zum Nutzen
der Allgemeinheit. Es kann kei-
nem Zweifel unterliegen, dass in
einem Wirtschaftsraum mit un-
terschiedlichen Verbrauchs- und
Unternehmenskulturen, unter-
schiedlichen Sprachen und un-
terschiedlichen Rechtsverfas-
sungen, der gleichwohl nach
dem Willen seiner Bewohner in
einen einheitlichen Binnen-
markt hineinwachsen soll, Nor-

men ein unverzichtbares Instru-
ment der Harmonisierung sind.
Allerdings bedarf es gerade in
den Bereichen technischer Dien-
ste leistender Unternehmen ei-
nes ausgewogenen Verhältnisses
zwischen der Normung von
Sachverhalten und dem Einfalls-
reichtum ingenieurmäßigen
Sachverstands.

In vielen Ländern Europas, so
auch in Deutschland, herrscht
der Eindruck vor, dass die Initiie-
rung von Normungsvorhaben
von den zuständigen Normungs-
organisationen zum Teil in einer
Weise forciert wird, die über die

objektiven fachlichen Notwen-
digkeiten hinaus geht. Dies mag
aus der Sicht der Normungsorga-
nisationen geschäftlich durch-
aus interessant sein; immerhin
verdienen sie am Absatz der er-
stellten Normen. Maßstab für
den Umfang der Normung dür-
fen die geschäftlichen Interessen
der Normungsorganisationen je-
doch keinesfalls sein. Maßstab
muss vielmehr das Ausmaß an
Mehrung der allgemeinen Wohl-
fahrt sein. Viele Kenner der Nor-
mungsszene beklagen einen
mittlerweile entstandenen „Nor-
mungsmüll“, der eher durch eine
Verschlankung der Normungs-
einrichtungen als durch ihre Bei-
behaltung beseitigt werden
kann.

Institutionelle Heimat für die
europäische Normung ist von je-
her das Europäische Komitee für
Normung (CEN), das 1961 in
Brüssel gegründet worden ist
und dort seinen Sitz hat. Dem
CEN gehören nicht nur die Län-
der der Europäischen Union,
sondern u.a. auch die EFTA-Län-
der Schweiz und Norwegen an.
Die Auswirkungen vereinheit-
lichter technischer Normen und
Vorschriften gelten daher in glei-
cher Weise für die Europäische
Union wie für die Freihandelszo-
ne EFTA. Die europäische Nor-
mungsbehörde CEN stützt sich
derzeit auf 17 Mitgliedsländer,
die jeweils durch ihre nationalen
Normenorganisationen vertre-
ten werden. Die Direktoren der
nationalen Normenorganisatio-
nen bilden das so genannte
„Technische Büro“ (BT), in dem
alle die jeweiligen Normungsver-
fahren berührenden Entschei-
dungen getroffen werden (s. Ta-
belle 1: Das europäische Nor-
mungsverfahren).
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Tab. 1: Das europäische Normungsverfahren
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II. Derzeitige Organisation der
Normung in Europa

Im Groben ist der Zusammen-
hang zwischen nationaler und
europäischer Normung in der in
Tab. 2 wiedergegebenen Form
organisiert:
– Ein Normungsvorhaben wird

durch einen Normungsantrag
initiiert. Nach den deutschen
Normungsmodalitäten kann
„jedermann“ Antragsteller
sein. Auf europäischer Ebene
bedarf es des Antrags eines
CEN-Mitglieds, der Europäi-
schen Kommission, des EFTA-
Sekretariats, einer internatio-
nalen Organisation oder einer
europäischen Wirtschafts-, Be-
rufs-, oder Fachorganisation,
also z. B. der GCI-UICP.

– Nach Annahme des Nor-
mungsantrags werden working
groups (europäisch) bzw. Ar-
beits- und Spiegelausschüsse
(national) errichtet, in denen
die Facharbeit der Experten er-
folgt.

– Im Mittelpunkt des gegenwär-
tig praktizierten Modus der eu-
ropäischen Normungsarbeit
steht der Konsens der betroffe-

nen und interessierten Kreise
auf nationaler Ebene. Hierzu
wird eine unterschiedliche An-
zahl nationaler Arbeits- und
Spiegelausschüsse etabliert.
Die dort gefundene Meinungs-
bildung wird in aller Regel in
einem zweiten Schritt auf die
europäische Ebene transpo-
niert.

– In den europäischen Entschei-
dungs- bzw. Arbeitsgremien
stoßen die jeweils nationalen,
jedoch branchenübergreifen-
den Meinungen aufeinander.
Die „Gemeinsamen Regeln“
von CEN und CENELEC legen
fest, wie die im allgemeinen
zunächst differierenden natio-
nalen Interessen abgeglichen
werden, damit am Ende des
Prozesses eine europäische
Norm entsteht.

Dieses Verfahren beinhaltet drei
kritische Punkte:

(1) Die Vertreter des gleichen
Wirtschaftszweiges, z. B. der
Gebäudetechnik, werden –
wegen der bereits getroffenen
Vorentscheidung auf natio-
naler Ebene – in den europäi-
schen Gremien nur höchst
zufällig eine einheitliche Li-
nie verfolgen. Denn: Voraus-
setzung dieses Verfahrens ist
nicht der branchenmäßige,
sondern der mehrere Teil-
branchen übergreifende

Konsens. Zu einem bestimm-
ten Thema, z.B. den nor-
mungstechnischen Einzel-
heiten der Energieein-
sparung, werden sich die je-
weils nationalen Experten
der Branche Gebäudetechnik
zum ersten Mal unabge-
stimmt auf europäischer Ebe-
ne begegnen. Dies hat die
Konsequenz, dass das gleiche
Thema auf europäischer Ebe-
ne fachlich von den Mitglie-
dern der GCI-UICP unter-
schiedlich beurteilt werden
müsste, wie das unsägliche
Beispiel des CEN-TC 330
(Qualifikation von Bauunter-
nehmen) hinlänglich unter
Beweis gestellt hat.

(2) Unter der Voraussetzung,
dass das europäische Nor-
mungsvorhaben für jedes
Mitgliedsland der Europäi-
schen Union von Bedeutung
ist, wird jedes Mitglied Dele-
gierte in die europäischen
Gremien entsenden, um si-
cher zu stellen, dass neben
der nationalen auch die fach-
liche Situation eingebracht
wird. Für einen europäischen
Dachverband wie die GCI-
UICP bedeutet dies, dass für
jedes einzelne Mitgliedsland
Reisekosten entstehen.

(3) Erfahrungsgemäß ist auch
der personelle, zeitliche und
organisatorische Aufwand
zur Herstellung des nationa-
len Konsensus über mehrere
Wirtschaftszweige mit unter-
schiedlichen wirtschaftli-
chen Interessen erheblich.
Gerade von mittelständisch
strukturierten Wirtschafts-
zweigen werden die dafür er-
forderlichen Aufwendungen
als kaum noch tragbar be-
trachtet. Hinzu kommt eine
steigende Unzufriedenheit
mit der Unausgeglichenheit
der Verteilung der Bürden.
Nationale Trittbrettfahrer
bzw. deren Organisationen
werden für ihre Untätigkeit
belohnt; sie haben lediglich
den Aufwand für die Anschaf-
fung der fertigen Norm zu
tragen.
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Tab. 2: Zusammenhang zwischen europäischer und nationaler Ebene
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Die geschilderten Nachteile der
aktuellen Koordination zwischen
nationaler und europäischer
Normung führen zu einem 

III. Neuen Ansatz der Organi-
sation der Europäischen 
Normung

Das Verfahren wird anhand der
europäischen Interessenvertre-
tung der GCI-UICP dargestellt
(vgl. die Ziffern in Tabelle 3):

(1) Der Vorstand der GCI-UICP
beauftragt einen permanen-
ten Technischen Ausschuss
der GCI-UICP damit, zu prü-
fen, welche der aktuellen
fachlichen Probleme einer
Normung auf europäischer
Ebene bedürfen.

(2) Der Technische Ausschuss
der GCI-UICP unterbreitet
der GCI-UICP Vorschläge für
konkrete europäische Nor-
mungsprojekte, die zugleich
mit einer Grobstruktur des
Normungsvorhabens ver-
bunden sind. 

(3) Die Gremien der GCI-UICP
beschließen die Aufnahme
des Normungsvorhabens.
Der Vorstand der GCI-UICP
beantragt bei CEN die Auf-
nahme eines Normungsver-
fahrens. Das Antragsrecht der
GCI-UICP ergibt sich aus 
der Geschäftsordnung („Ge-
meinsame Regeln“, Abschnitt
U 1.2) der europäischen
Normungsorganisationen
CEN/CENELEC.

(4) Unter der Voraussetzung der
Annahme des Normungsan-
trags setzt der Vorstand der
GCI-UICP einen ad-hoc-Ar-
beitsausschuss von Vertre-
tern der Mitglieder der GCI-
UICP ein, dessen Aufgabe es
ist, eine Koordination der
fachlichen Meinungsbildung
zum Normungsvorhaben in-
nerhalb der GCI-UICP zu er-
reichen. 

(5) Je nach individueller Interes-
senlage benennt der Vorstand
der GCI-UICP bis zu drei Mit-
glieder des Technischen Aus-
schusses oder des ad-hoc-Ar-
beitsausschusses, um die ge-

fundene Meinung innerhalb
der Technischen Komitees
auf europäischer Ebene zu
vertreten. Die Vertreter der
GCI-UICP auf europäischer
Ebene berichten kontinuier-
lich dem Technischen Aus-
schuss der GCI-UICP über er-
reichte Fortschritte.

(6) Die gleiche Organisation
könnte benutzt werden, um
die jeweils nationale Umset-
zung von Richtlinien der Eu-
ropäischen Kommission zu
koordinieren. In diesem Fall
könnte der Technische Aus-
schuss der GCI-UICP einen
zu bildenden ad-hoc-Aus-
schuss mit der Aufgabe be-
trauen, grundlegende Anfor-
derungen für die nationale
Umsetzung zu erarbeiten. 

Das vorgeschlagene Verfahren
hätte zwei entscheidende Vor-
teile gegenüber der bisherigen
Vorgehensweise:

Erstens würde die einheitliche
Vertretung der Brancheninteres-
sen über die Landesgrenzen hi-
naus sicher gestellt. Die Meinung
der Unternehmen der Branche
würde ohne Rücksichtnahme auf
die Interessen anderer Wirt-
schaftszweige auf nationaler
Ebene im Vorfeld der europä-
ischen Normungsarbeit festge-
stellt und mit vergleichsweise ge-
ringem Aufwand in den europäi-
schen Gremien vertreten wer-

den. Der bisher mit den geschil-
derten Nachteilen erwirkte Kon-
sens zwischen verschiedenen
Wirtschaftszweigen auf nationa-
ler Ebene würde auf die europä-
ische Ebene verlagert werden.
Dadurch würde eine Konsens-
Ebene bei Sicherstellung einer
einheitlichen Linie aller GCI-
UICP-Mitgliedsländer nahezu
komplett entfallen.

Zweitens würde es zu erhebli-
chen Kosteneinsparungen kom-
men, weil der zeitaufwendige
nationale Abstimmungsprozess
mit z. T. fachfremden Gewerken
übersprungen würde und nicht
jedes Mitglied der GCI-UICP bei
dem Normungsprozess auf
europäischer Ebene vertreten
sein müsste. 

Allerdings sollten die GCI-
UICP-internen Koordinierungs-
aufwendungen nicht unter-
schätzt werden. Es empfiehlt
sich, den organisatorischen Teil
dieser Arbeit einer bereits in
Brüssel ansässigen Einrichtung
zu übertragen, deren satzungs-
mäßige Aufgabe es ohnehin ist,
sich an der europäischen Nor-
mung zu beteiligen (z.B. NOR-
MAPME). Eine normungserfah-
rene Person sollte vom Vorstand
von GCI-UICP damit beauftragt
werden, die Verbindung zwi-
schen dieser europäischen Ein-
richtung und der GCI-UICP her-
zustellen und zu halten. �
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Tab. 3: Europäische Normung, neuer Vorschlag
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